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Vom 17. bis 25. Juni steppte in Berlin der Bär. Die Special Olympics World Games waren für alle ein Riesenerfolg – vor 
 allem für die Sportler, und das ist die Hauptsache. Die Highlights der Branche:  NRW fordert Unterstützung zurück – was 
tun?  Gezielt weiblichen Nachwuchs ansprechen  Neue Gesichter in der Label-Führung. – Doch zunächst, verehrte 
 Leserin, geehrter Leser, geht es auf die Überholspur: 

SmartCheck — interessante Hilfe bei der Bestandssanierung?
Unter dem Titel 'Neue Dienstleistung bei Wärmepumpen' be
richtete Ihr 'mi'Team in ISH 18/23 erstmals von dem Unterneh
men optivendo/Hamburg und seinem Angebot der Prozess opti

mierung bei der Vermarktung von 
Wärme pumpen. Anfang Mai ver
sprachen wir Ihnen, weitere Informa

tionen zu liefern. Es folgten einige Gespräche mit den Verant
wortlichen bei den Hanseaten, die Folgendes erbrachten:

Guido Orthaus, Mitglied der Geschäftsleitung, fasst das Ange
bot von optivendo mit einem Satz zusammen: „Unser Service: 
Die outgesourcte 'erste Vor-Ort-Aufnahme' für die energetische 
Sanierung bei Bestandsimmobilien.“ Es geht um die Behand-
lung von sogenannten qualifizierten Leads, die bislang gar 
nicht oder nur unzureichend nachverfolgt wurden, und aus 
denen im Anschluss kein Auftrag generiert wurde. Smart
Check liefert valide Daten an die Verarbeiter via Frontend
Schnittstelle und gewährleistet dabei die Prüfung auf Vollstän
digkeit und ggf. Nachbesserung. Kurzfristig wird eine Kontakt
aufnahme mit dem Kunden vereinbart, wobei dessen Anliegen 
nicht nur eruiert, sondern auch dokumentiert und bewertet wird. 

Bis zu 2.500 SmartChecks im ersten Jahr sind technisch und 
personell durchführbar. Für Sie im Handwerk ist vermutlich 
die Durchführung eines Vor- Ort-Termins nach der erfolg-
reichen Qualifizierung im ersten Schritt die größte Zeit
ersparnis. Dabei wird die IstAufnahme im Heizungskeller des 
Kunden durchgeführt. Die Planung und Koordination dieses 
Termins geschieht in enger Abstimmung mit dem Team 'vor 
Ort'. Relevante Daten und Informationen werden mittels eines 
Aufnahmebogens erfasst. Danach prüft optivendo anhand einer 
Checkliste die Machbarkeitsanforderungen. Nach dieser Erst
analyse wird gemeinsam mit dem Fachhandwerk das weitere 
Vorgehen festgelegt. Dabei liegen sämtliche kundenseitigen 
 Daten und Informationen bereits vor und sind konsolidiert. Die 
Daten werden digital und DSGVOkonform bereitgestellt, so dass 
Ihnen im Prinzip ein so gut wie fertiger Auftrag übergeben wird.

Einen weiteren Vorteil beschreibt Guido Orthaus folgen-
dermaßen: „SmartCheck ist einsetzbar für jede mögliche 
 Wärmeerzeugungslösung: Wärmepumpe, Fern- und Nahwärme, 

Pelletheizung. Die Lead-Bearbeitung erfolgt in Abstimmung mit 
dem Auftraggeber, so dass keine Kunden mehr verloren und die 
richtigen Potenziale gehoben werden können.“

Klingt das interessant? Angesichts des Fachkräftemangels 
aller orten und der dadurch begrenzten eigenen personellen 
Ressourcen könnte das Outsourcen der LeadBearbeitung Ihre 
Auftragsabwicklung beschleunigen – und zwar erheblich. 
Überall wird von 'Industrialisierung der Auftragsabwicklung' 
bei der Heizungssanierung, speziell bei der Wärmepumpe ge
sprochen. Ein nicht unerheblicher Teil der Prozesskette 
wird dabei von Ihnen selbst oder von Mitarbeitern durch-
geführt, die an anderer Stelle produktiver eingesetzt wer-
den könnten. Viele von Ihnen lassen sich Erstgespräche bei 
den Kunden natürlich nicht gern aus der Hand nehmen. Das 
können wir verstehen. Allerdings glauben wir auch, dass das 
mundgerechte 'Servieren' von Aufträgen auch Ihrem Zeit
management entgegenkommt. Optimal wäre sicherlich eine 
Verbindung von optivendo zu einem oder mehreren der Her
steller, die Wärmepumpen im Angebot haben und auch über 
eine Vielzahl mitunter brachliegender Leads verfügen. Aber so 
weit sind wir noch nicht. Das weiß auch Guido Orthaus:

„Wir sind sicher, dass wir ein Tool 
entwickelt haben, das allen Betei-
ligten im professionellen Vertriebs-
weg helfen kann. Um auf der einen 
Seite die Kundeninteressen möglichst 
optimal zu bedienen und auf der an-
deren Seite die ökologischen Erfor-
dernisse zu befriedigen, die von der 
Bundesregierung vorgegeben wer-
den, braucht es an der ein oder ande-

ren Stelle professionelle Hilfe von außen. Wir bieten mit Smart-
Check ein solches Tool an.“

optivendo selbst ist seit 2010 in der strategischen Unterneh
mensberatung auf Entwicklung und Umsetzung von Vertriebs 
und Markteintrittsstrategien zur Erschließung neuer Geschäfts
felder spezialisiert. Erfahrungen aktiver Partner in der Imple
mentierung sowie in der Optimierung und Digitalisierung von 
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Serviceprozessen der Kunden liegen in beachtlicher Anzahl vor. 
SmartCheck ist dabei ein 'neues Kind', das aus einem persön
lichen Erlebnis eines der Geschäftsführer entwickelt wurde. Ihr 
'mi'Team hält für Sie jederzeit Augen und Ohren offen und stellt 
Ihnen – wie heute – neue Konzepte vor, die kurz und mittelfris
tig Ihren Geschäftsalltag beeinflussen können.

Für Sie gilt:  Prüfen Sie gedanklich, ob die Prozesskette 
vom ersten Kundenkontakt bis zur Abnahme einer Heizungs

anlage nach Ihren Vorstellungen verläuft  Für den Fall, dass 
insbesondere in der Phase vor dem konkreten Angebot Ihrer 
Meinung nach zu viel Zeit verstreicht, haben Sie zwei Mög
lichkeiten: Selber machen oder outsourcen  Sollten Sie sich 
für die zweite Variante entscheiden, haben Sie nun eine zusätz
liche Option  Unsere Empfehlung deshalb: Prüfen Sie jede 
Möglichkeit, die Ihnen hilft, Zeit und/Geld zu sparen. Die 
 Kontaktdaten zu den Hamburgern haben wir Ihnen bereits in 
ISH 18/23 mitgeteilt.

Interessengemeinschaft NRW-Soforthilfe kämpft gegen  
ungerechtfertigte Rückzahlungsbescheide
Das Oberverwaltungsgericht Münster (OVG Münster) traf 
eine Entscheidung, auf die zahlreiche Familienbetriebe aus 
 unterschiedlichen Fachhandels und Fachhandwerksbranchen 
gewartet haben. Als Mitglied der Interessengemeinschaft 
NRW-Soforthilfe/Erkrath, die von der Wirtschaftskanzlei 
Orth Kluth/Düsseldorf beraten wird, wehrte sich eine Händ
lerin gemeinsam mit weiteren Selbständigen gegen die Rück
zahlung der NRWSoforthilfe. Bei allen sieben Verwaltungs
gerichten in NRW gingen Musterklagen der Kanzlei Orth 
Kluth ein. Hier ein Auszug aus der Pressemitteilung der Kanz
lei vom 25. Oktober 2022: 

„Die Verwaltungsgerichte Köln, Gelsenkirchen und Düsseldorf 
gaben den Klägern in den wesentlichen Punkten nun recht. 
Nordrhein-Westfalen legte daraufhin Berufung beim OVG 
Münster ein.“ Finanziert werden konnte die umfassende 
Rechtsberatung der IG NRWSoforthilfe durch ein Crowdfun
ding. Doch wie hat das Gericht entschieden? Ein Auszug aus 
der Entscheidung des OVG Münster: 

„Die erfolgten (Teil-)Rückforderungen von Corona-Sofort-
hilfen sind rechtswidrig und die Rückforderungsbescheide des-
halb aufzuheben. Das Land hat sich bei der Rückforderung 
nicht an die bindenden Vorgaben aus den Bewilligungs-
bescheiden gehalten, wonach die Mittel ausschließlich dazu 
dienten, eine finanzielle Notlage abzumildern, insbesondere 
Finanzierungsengpässe zu überbrücken. Wenn Zuwendungs-
empfänger die Corona-Soforthilfen in dem dreimonatigen 
 Bewilligungszeitraum im Frühjahr 2020 nicht oder nur teil-
weise zu diesen Zwecken benötigt haben, darf das Land aller-
dings neue Schlussbescheide erlassen und überzahlte Mittel 
zurückfordern.“ 

Ihre 'mi'Redaktion hakt bei der Wirtschaftskanzlei nach, 
Dr. Michael Sitsen informiert uns: „Die Wirtschaftskanzlei 
Orth Kluth hat im Auftrag der Interessengemeinschaft 
 NRW-Soforthilfe eine Soforthilfe-Empfängerin erfolgreich vor 
dem Oberverwaltungsgericht Münster vertreten. Das Land 
Nordrhein-Westfalen hat damit in Sachen Corona-Soforthilfe 
2020 die Berufungen gegen die erstinstanzlichen Urteile des 
VG Düsseldorf verloren. Auch nach der Rechtsauffassung des 

OVG Münster war das vom Land durchgeführte Rückmeldever-
fahren rechtswidrig. Recht deutlich hat sich das OVG Münster 

aber für die von den Klägern vertre-
tene Sichtweise ausgesprochen, dass 
Lebenshaltungskosten für diejenigen 
Un ternehmer ansetzbar sind, die ih-
ren Bescheid vor dem 1. April 2020, 
13:30 Uhr, erhalten haben; hierfür 
hat vor allem die IG NRW-Sofort-
hilfe lange gekämpft. Die genauen 
 Details werden aber erst den schrift-
lichen Urteilsgründen entnommen 
werden können.“ 

Uns sind einige Betroffene aus NRW bekannt, die ihre Sofort
hilfe nach der Aufforderung sofort zurückgezahlt haben. Zu
dem hören wir von Familienbetrieben, die ihre Soforthilfe zur 
Renovierung ihres Geschäftes genutzt haben. Eine Rückforde
rung haben sie nicht erhalten. Für diejenigen Fachhändler, 
die sich der IG NRW-Soforthilfe angeschlossen haben, gibt 
es wegen der Entscheidung des OVG Münster einen Silber-
streif am Horizont. Was bedeutet die Entscheidung für 
 Betroffene konkret? Lassen wir denjenigen, der die Interessen
gemeinschaft im Frühjahr 2020 gründete, zu Wort kommen. 
Reiner Hermann am 'mi'Draht: 

„Zunächst mal mussten wir die schriftliche Urteilsbegründung 
abwarten. Von uns sind ca. 800 Klagen von den insgesamt 2.500 
Klagen in NRW bei den zuständigen Gerichten anhängig. Mit 
der aktuellen Entscheidung des OVG Münster haben wir einen 
respektablen Sieg errungen. Es ist noch eine kleine Kröte zu 
schlucken, das Urteil befindet sich in Auswertung. Das sind 
 allein 35 Seiten Entscheidungsgründe. Was der Richter den 
 Familienbetrieben zugesprochen hat, sind die Lebenshaltungs-
kosten sowie die Gesamtkostenpositionen. Die waren nicht deut-
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https://www.ig-nrw-soforthilfe.de
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